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Buchhinweis

Medienarbeit für Rechtsanwälte – Ein
Handbuch für effektive Kanzlei-PR

Von Uwe Wolff, Wiesbaden: Gabler Ver-
lag 2010, 184 Seiten, Broschur, 34,95
Euro, ISBN 978-3-8349-1460-6

Deutschland ist ein Land mit einer sehr
hohen Anwaltsdichte. Nur wer sich ei-
nen Namen erarbeitet hat, vermag in
dieser rauen Anwaltswelt zu überleben.
Viel stärker als durch Marketingbroschü-
ren und Werbetafeln verankert man sich
in den Köpfen potenzieller Mandanten,
wenn man es schafft, in die Medien zu
kommen. Doch: Wie trete ich mit Jour-
nalisten in Kontakt, und wie spreche ich
mit ihnen? Wie verhalte ich mich in In-
terviewsituationen? Vor allem: Wie er-
kenne ich, ob der Fall, an dem ich gera-
de arbeite, für die Medien interessant ist?
Diese und viele weitere Fragen beant-
wortet das Buch „Medienarbeit für
Rechtsanwälte“. Es versteht sich als Leit-
faden für junge und erfahrene Anwälte,
verfasst von einem erfahrenen Journalis-
ten und Kommunikationsberater. Das
Buch ist in einem bewusst unterhalten-
den Ton geschrieben, bietet Einschübe,
Interviews mit Experten, Praxistipps,
Schautafeln und Checklisten.

Inhalt: Grundlegende Fragen – Anwälte
und Journalisten – Die Welt der Medien
– Über das Wesen der Nachricht – Die
Checkliste für die Medienarbeit – Kon-
takte zu den Medien – Die Pressemittei-
lung – Die Medien melden sich – Das
Interview – Der Tag danach – Die Sucht
nach der Öffentlichkeit – Wenn alles zu
viel wird – Einen Schritt weiter

Autor: Der Journalist Uwe Wolff leitet
eine Agentur für Litigation-PR, die sich
auf Öffentlichkeitsarbeit im Zusammen-
hang mit juristischen Auseinanderset-
zungen spezialisiert hat. In seinen Me-
dienseminaren und Fachvorträgen für
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Anwälte zeigt er Juristen, wie man durch
effizienten und geschickten Einsatz der
Medien seinen Mandantenstamm erwei-
tern kann. Er ist Co-Autor des Buches
„Im Namen der Öffentlichkeit“ (Gabler
Verlag 2009).
Zielgruppe: Junge Anwälte, Experten-
kanzleien, die ihren Mandantenstamm
erweitern oder fachlich eingrenzen wol-
len, Studenten der juristischen Fakultä-
ten Staatsanwaltschaften, Pressestellen
der Gerichte und Polizei.

Vermischtes

Schleswig-Holsteinische
Rechtsanwaltskammer jetzt

mit Partnerkammer in Nantes
Schleswig-Holsteinische Rechtsanwalts-
kammer. Die Schleswig-Holsteinische
Rechtsanwaltskammer und die Rechts-
anwaltskammer Nantes in Frankreich
haben am 29. Januar 2010 ein Partner-
schaftsabkommen unterzeichnet.
Hintergrund dieses Abkommens ist eine
bereits bestehende Partnerschaft zwi-
schen dem Bundesland Schleswig-Hol-
stein und der französischen Region Pays
de la Loire. Die Einheit Europas, das
Rechtssystem und der europaweite Tätig-
keitsbereich der Anwaltschaft erfordern
mehr und mehr einen interkulturellen,
berufsspezifischen und juristischen Ge-
danken- und Erfahrungsaustausch.
Zur Vertiefung der beruflichen und per-
sönlichen Kontakte organisieren die
Rechtsanwaltskammer Nantes und die
Schleswig-Holsteinische Rechtsanwalts-
kammer jährlich ein deutsch-französi-
sches Treffen. Die beiden Rechtsanwalts-
kammern werden deutsch-französische
und europäische Kolloquien, Seminare
und Studientage veranstalten. Andere
europäische Rechtsanwaltskammern so-

wie nationale und europäische wirt-
schaftliche und politische Institutionen
sollen gegebenenfalls mit einbezogen
werden.
Die beiden Rechtsanwaltskammern ver-
pflichten sich, noch in der Ausbildung
befindliche Rechtsanwälte und Referen-
dare bei der Suche und Organisation
von Anwaltspraktika im jeweils anderen
Land zu unterstützen. Zur Verwirkli-
chung der Ziele dieses Abkommens wird
eine deutsch-französische Arbeitsgrup-
pe, bestehend aus Mitgliedern der
Rechtsanwaltskammer Nantes und der
Schleswig-Holsteinischen Rechtsan-
waltskammer, gebildet.

Veranstaltungshinweise

19. Jahrestagung der
Deutsch-Israelischen
Juristenvereinigung

Die Deutsch-Israelische Juristenvereini-
gung (DIJV) veranstaltet vom 7. bis 13.
Juni 2010 ihre 19. Jahrestagung in Ham-
burg. Erwartet werden etwa 200 Juristen
aus Deutschland und Israel. Eröffnet wird
die Tagung mit einem Festvortrag „Anti-
semitismus in Kirche und Gesellschaft“
von Prof. Dr. Micha Brumlik. Sodann be-
fassen sich Prof. Doron Kiesel mit der
Rolle der Juden in Deutschland sowie
u.a. Bischöfin Maria Jepsen mit dem The-
ma: „Die Gottesfrage – wo war Gott in
Auschwitz?“. Im Internationalen Seege-
richtshof stehen z.B. die Geschichte des
Seerechts in Israel und die Kompetenzen
des israelischen Seegerichtshofs sowie
Rechtsfragen der Pirateriebekämpfung
auf dem Programm.
Weitere Themen: die Weltwirtschaftskri-
se (Enteignung und Finanzmarktaufsicht)
und „Von Minderheiten zu Menschen-
rechten“. Geplant sind zudem ein Be-
such der Gedenkstätte Bergen-Belsen
sowie ein Shabatdinner in Hamburg. Ta-
gungssprachen sind Deutsch und Hebrä-
isch (Simultanübersetzung). Die im Jahre
1989 gegründete Deutsch-Israelische Ju-
ristenvereinigung zählt über 600 Mitglie-
der in beiden Ländern. Es ist das Bestre-
ben derVereinigung, insbesondere durch
rechtsvergleichende Betrachtungen und

Fortsetzung auf Seite IX
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Quaas, Die Rechtsprechung des Senats für Anwaltssachen des Bundesgerichtshofs im Jahre 2009

Der Beitrag ist die Fortsetzung von BRAK-Mitt. 2009, S. 42,
über die Rechtsprechung des Senats für Anwaltssachen des
Bundesgerichtshofes im Jahre 2008.

Die Zahl der zum Senat für Anwaltssachen des BGH insgesamt
gelangten Verfahren ist gegenüber 2008 nahezu konstant ge-
blieben. Die Zahl der Neuzugänge in Verwaltungssachen stei-
gerte sich um einen Fall von 124 auf 125 Verwaltungssachen.
Nach wie vor bilden die Fälle des Widerrufs wegen Vermö-
gensverfalls den Hauptanteil der Verfahren. Es waren dies 81
Fälle, die insoweit geringfügig zurückgegangen sind.

I. Aufgaben und Besetzung des Anwaltssenats nach der
BRAO-Reform 2009

Obwohl nicht eigentlicher Gegenstand eines Rechtsprechungs-
berichts über die Spruchtätigkeit des Anwaltssenats im abge-
laufenen Kalenderjahr, soll einleitend – auch im Hinblick auf
das Übergangsrecht (§ 215 BRAO) – kurz auf die Aufgaben und
die Besetzung des Anwaltssenats eingegangen werden, wie sie
sich auf der Grundlage der am 1.9.2009 in Kraft getretenen
BRAO-Reform1 darstellen. Mit diesem Gesetz verabschiedet
sich die BRAO einschließlich ihrer Bestimmungen zum Rechts-
schutz im berufsrechtlichen Verfahren vom FGG und sieht nun-
mehr ab dem 1.9.2009 – vorbehaltlich der Übergangsregelun-
gen – für die Entscheidungen in verwaltungsrechtlichen Streit-
sachen des Anwalts die Anwendbarkeit der VwGO vor (§ 112c
BRAO). AGH und Anwaltssenat des BGH werden damit der Sa-
che nach „besondere Verwaltungsgerichte“. Die Vorschriften
über das anwaltsgerichtliche (Disziplinar)Verfahren, also die
§§ 116 bis 161a BRAO sind von der Neuregelung nicht erfasst.
Dort bleibt zunächst einmal alles beim Alten.2

1. Aufgabenbereiche und Kompetenzen

Der Senat für Anwaltssachen ist ein eingegliederter Teil und da-
mit Spruchkörper des BGH. Er ist die oberste Instanz der Be-
rufsgerichtsbarkeit der Rechtsanwälte. Er entscheidet als Revi-
sionsinstanz bei Rechtsmitteln gegen Entscheidungen des
Anwaltsgerichtshofs (AGH) in Disziplinarsachen (§§ 145 ff.
BRAO), als Berufungsinstanz nach Neurecht für alle verwal-
tungsrechtlichen Streitigkeiten im anwaltlichen Berufsrecht
bzw. – in Altfällen – als Beschwerdeinstanz gem. § 223 Abs. 3,

Abs. 4 BRAO a. F. und in erstinstanzlicher Zuständigkeit in
weiteren öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über Klagen, die
Entscheidungen des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) oder
der RAK bei dem BGH oder die Nichtigkeit von Wahlen betref-
fen (§ 112a Abs. 3 BRAO). Als Revisionssenat überprüft der An-
waltssenat letztinstanzlich anwaltsgerichtliche Disziplinarmaß-
nahmen, wenn und soweit sich der Anwalt berufsrechtswidrig
verhalten hat. Als Berufungsinstanz in verwaltungsrechtlichen
Anwaltssachen ist er insbesondere für die Zulassung zur An-
waltschaft (Ablehnung, Rücknahme und Widerruf der Zulas-
sung gem. §§ 6 ff. BRAO) und für Entscheidungen über die Er-
teilung bzw. den Widerruf der Fachanwaltsbezeichnung zu-
ständig. Die erstinstanzlichen Verfahren betreffen im Wesentli-
chen die Wahl der Anwälte zum BGH (§ 112a Abs. 3 Nr. 1
BRAO) sowie die Nichtigkeit von Wahlen und Beschlüssen der
BRAK oder der RAK bei dem BGH. Davon erfasst sind auch die
Beschlüsse der Satzungsversammlung (SV) bei Änderung oder
Neufassung der Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA) oder
der Fachanwaltsordnung (FAO), die der Prüfung durch das BMJ
unterliegen (§ 191e BRAO).

Dass der Anwaltssenat in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten
gleichwohl gem. dem insoweit unverändert gebliebenen § 106
Abs. 1 Satz 2 BRAO, auch wenn künftig die VwGO entspre-
chend Anwendung findet, als „Zivilsenat“ gilt, hat ausschließ-
lich prozessuale Gründe. Es soll gewährleistet bleiben, dass in
einer Rechtsfrage, sei es im Hinblick auf das materielle Recht
oder das Verfahrensrecht, ein großer Senat oder die vereinigten
großen Senate des BGH nach § 132 GVG entscheiden kön-
nen.3

2. Besetzung

Der Senat für Anwaltssachen entscheidet als Spruchkörper ge-
mäß der durch die BRAO-Reform 2009 novellierten Fassung
des § 106 Abs. 2 BRAO in der Besetzung von fünf Mitgliedern,
davon drei Berufsrichtern und zwei anwaltlichen Beisitzern.
§ 106 Abs. 2 BRAO kennt keine unterschiedliche Besetzung
bei Entscheidungen außerhalb oder in einer mündlichen Ver-
handlung. Die Mitwirkung anwaltlicher Beisitzer, die nach
§ 110 Abs. 1 Satz 2 BRAO die Stellung eines Berufsrichters und
damit volles Stimmrecht haben, sah die BRAO bereits 1959 als
unentbehrlich an.4 Allerdings darf durch das Hinzutreten an-
waltlicher Beisitzer der BGH als Rechtsprechungskörper, wie er
nach dem GVG verfasst ist, nicht verändert werden. Wohl des-
halb – auch um ihn als „staatliches Gericht“ zu erhalten – sind
die anwaltlichen Beisitzer gegenüber den Berufsrichtern in der
Minderzahl. Insoweit unterscheidet sich die Besetzung des An-
waltssenats von der des AGH, bei dem drei anwaltliche Mit-
glieder und zwei Berufsrichter entscheiden (§ 104 Satz 2
BRAO). Der Zahl nach entspricht die Besetzung des Anwaltsse-
nats damit der eines Verwaltungsgerichts (VG), bei dem drei
Berufsrichter und zwei ehrenamtliche Richter, die allerdings
Laien sind, entscheiden.

1 „Gesetz zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und no-
tariellen Berufsrecht, zur Errichtung einer Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften“ (i. F.
BRAO-Reform 2009) vom 30.7.2009 (BGBl. I, 2449)

2 Zur Neuregelung der BRAO-Reform im anwaltlichen Berufsrecht
vgl. u. a. Degen/Milsch, VBlBW Sonderbeilage 11/09; Johnigk/Kirch-
berg, BRAK-Mitt. 2009, 214; Kleine-Cosak, AnwBl. 2009, 619; Neu-
enfeld, AnwBl. 2009, 749; Quaas/Dahns, NJW 2009, 2705.

3 So bereits die amtl. Begründung zur BRAO 1959, S. 159.
4 Amtl. Begründung BRAO 1959 (o. Fn. 2), S. 159.

Die Rechtsprechung des Senats für Anwaltssachen des Bundesgerichtshofs
im Jahre 2009

Rechtsanwalt Prof. Dr. Michael Quaas, M.C.L.*

* Der Autor ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Medizinrecht,
Richter im Senat für Anwaltssachen des BGH. Der Beitrag beruht in
wesentlichen Teilen auf einem Vortrag, den der Autor auf der Tagung
der Anwaltsgerichtsbarkeit NRW am 18. November 2009 in Düssel-
dorf gehalten hat (abgedr. z. T. in Kammermitteilungen RAK Düssel-
dorf 2009, 286 ff.). Er setzt den Rechtsprechungsbericht fort, der
zuletzt für das Berichtsjahr 2008 in BRAK-Mitt. 2009, 42 ff. gefertigt
wurde; für die wertvolle Unterstützung danke ich Herrn Carsten
Lembach, zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter beim BGH.
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Stellungnahmen

Die nachfolgenden Stellungnahmen der BRAK können im Inter-
net unter www.brak.de/ „Stellungnahmen“ abgerufen werden:

Januar 2010

– Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer (Nr. 2) zum
Grünbuch der Kommission der Europäischen Gemeinschaf-
ten „Erlangung verwertbarer Beweise in Strafsachen aus ei-
nem anderen Mitgliedstaat“ Brüssel, 11.11.2009 – KOM
(2009) 624 endgültig

Februar 2010

– Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer (Nr. 5) zum
Vorschlag für eine Verordnung über die Zuständigkeit, das
anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstre-
ckung von Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in
Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nach-
lasszeugnisses (Erbrechts-VO) KOM (2009) 514 endgültig.

– Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer (Nr. 4) zum
Grünbuch „Verknüpfung von Unternehmensregistern“ KOM
(2009) 614 endgültig

– Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer (Nr. 1) Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Wahrheitsfindung
im Strafverfahren durch verstärkten Einsatz von Bild-Ton-Tech-
nik1

März 2010

– Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer (Nr. 3) zum
Gesetz über die Verwendung elektronischer Kommunikations-
formen in der Justiz (Justizkommunikationsgesetz – JKomG)
vom 23. März 2005 (BGBl. I, 837), Rechtsverordnung zur ver-
bindlichen Einführung von Formularen für den Antrag auf Er-
lass einer richterlichen Durchsuchungsordnung gem. § 758a
Abs. 6 ZPO und für den Antrag auf Erlass eines Pfändungs-
und Überweisungsbeschlusses gem. § 829 Abs. 4 ZPO

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der
Wahrheitsfindung im Strafverfahren durch
verstärkten Einsatz von Bild-Ton-Technik

erarbeitet vom Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwalts-
kammer

A. Problem und Ziel
I.

Die Ermittlung des wahren Sachverhalts, ohne den das materi-
elle Schuldprinzip nicht verwirklicht werden kann, gilt unbe-
stritten als ein zentrales Anliegen der Strafrechtspflege (so insb.
das BVerfG in ständiger Rspr. seit BVerfGE 57, 250, 275 –
Zeuge vom Hörensagen). Im Hinblick auf dieses Ziel stellt sich
vor allem das in der Strafrechtspraxis gebräuchlichste Beweis-
mittel, der Zeugenbeweis, zugleich als das problematischste
dar, weil es in vielfältiger Weise fehleranfällig ist. Zu Fehlern,
die in der Person des Zeugen liegen, kommen solche in der
Vernehmungstechnik sowie namentlich Übermittlungsfehler
bei der Entgegennahme und Aufzeichnung von Zeugenaussa-
gen. Ähnliches gilt für die Einlassung des Beschuldigten, die
zwar kein Beweismittel im eigentlichen Sinne ist, aber im Rah-

men der freien richterlichen Beweiswürdigung häufig entschei-
dende Berücksichtigung findet.

Die forensische Erfahrung zeigt, dass sowohl der Ablauf als
auch der Inhalt von Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen
im Ermittlungsverfahren im weiteren Verlauf des Verfahrens,
insbesondere in der Hauptverhandlung, häufig und in aufwän-
diger Weise thematisiert werden und für Kontroversen zwi-
schen den Verfahrensbeteiligten sorgen. Es darf als allgemein-
kundig gelten, dass die Wiedergabe einer Aussage durch den
Vernehmenden oder den Protokollführer missglücken kann
(BVerfG NJW 1975, 103, 106).

Im Hinblick auf das Ziel des rechtsstaatlichen Strafprozesses,
durch gewissenhaftes rechtsförmiges Streben nach Wahrheit
und Gerechtigkeit Rechtsfrieden zu schaffen, besteht ein drin-
gendes Bedürfnis nach einer Dokumentation von entschei-
dungserheblichen Vernehmungen, die für alle Verfahrensbetei-
ligten eine möglichst hohe Richtigkeitsgewähr bietet. Zahlrei-
che Probleme, die allein aus der herkömmlichen Art und Weise
der Dokumentation in Form eines schriftlichen Vernehmungs-
protokolls resultieren, können durch den Einsatz moderner
Bild-Ton-Aufzeichnungen ausgeräumt werden. Die damit
erreichte Verbesserung der Qualität der Dokumentation,
namentlich ihrer Authentizität, steigert unmittelbar und nach-
haltig die Qualität des Prozesses der Wahrheitsfindung im
Strafverfahren. Es entspricht dem Gebot der Gewährleistung
eines fairen und rechtsstaatlichen Verfahrens, die sich aufgrund
des technischen Fortschritts insoweit bietenden neuen Mög-
lichkeiten zu ergreifen; zumal dann, wenn sie dazu beitragen,
zeitliche Reibungsverluste zu vermeiden.

II.

Auch das traditionelle schriftliche Hauptverhandlungsprotokoll,
das den Gang der Hauptverhandlung und die Beachtung der
wesentlichen Förmlichkeiten zuverlässig dokumentieren soll
und auf dessen Inhalt sich die fingierte Beweiskraft in Form
einer Beweisregel für die Beachtung der wesentlichen Förm-
lichkeiten erstreckt, hat sich als vielfältig fehleranfällig erwie-
sen. Das gilt auch für die infolgedessen entwickelte Möglichkeit
der Protokollberichtigung, weil sie ihrerseits zahlreichen Feh-
lern zugänglich ist und häufig zeitaufwändige Erhebungen und
ggf. Auseinandersetzungen zwischen den Verfahrensbeteiligten
mit sich bringt. Auch insoweit ist es daher geboten, einen effizi-
enten und zuverlässigen Nachweis der tatsächlichen Verfah-
rensvorgänge in der Hauptverhandlung zu gewährleisten. Dies
gilt besonders bei komplexen und lang andauernden Hauptver-
handlungen. Der heutige Stand der Videotechnik ermöglicht
eine solche bessere und zuverlässigere Dokumentation.

III.

Der vorliegende Entwurf trägt beiden Anliegen Rechnung,
indem er eine Ausweitung der bestehenden Vorschriften über
die Aufzeichnung von Vernehmungen im Ermittlungsverfahren
auf Bild-Ton-Träger und die Einführung des Videoprotokolls bei
tatrichterlichen Hauptverhandlungen vor dem Landgericht und
Oberlandesgericht in Strafsachen vorsieht.

B. Lösung

1. Videodokumentation von Vernehmungen im Ermittlungs-
verfahren

Der Entwurf erweitert den Anwendungsbereich der nach gel-
tendem Recht in § 58a StPO bereits vorgesehenen Aufzeich-
nung von Zeugenvernehmungen im Ermittlungsverfahren auf
Bild-Ton-Träger und schafft erstmalig Regelungen für solche
Aufzeichnungen von Beschuldigtenvernehmungen. Um einen
übermäßigen Aufwand zu vermeiden und begrenzten Ressour-
cen Rechnung zu tragen, sieht der Entwurf davon ab, die

1 Der Gesetzesentwurf ist nachfolgend abgedruckt. Aus Platzgründen ist
die Synopse des geltenden zum vorgeschlagenen Recht nicht abge-
druckt. Sie finden sie im Internet unter http://www.brak.de/seiten/pdf/
Stellungnahmen/2010/Stn1.pdf
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Weitere berufsrechtliche Rechtsprechung

Wesentlichen die Argumentationslinie seiner Kritiker.
Konsequenterweise verneint er eine Verletzung von § 17
Abs. 1 Satz 4 BNotO selbst dann, wenn der Notar seine
gesamten Einnahmen an die Sozietät abführt (Leitsatz 1).
Die Zulässigkeit einer Gebührenteilung sei vielmehr aus-
schließlich anhand von § 9 Abs. 3 BNotO zu bestimmen.
Auch insofern übernimmt der Senat die richtige Auffas-
sung seiner Kritiker.

2. Gemäß § 9 Abs. 3 BNotO ist ein Anwaltsnotar nur sozie-
tätsfähig, wenn durch seine berufliche Verbindung seine
persönliche und eigenverantwortliche Amtsführung,
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht beeinträchtigt
wird. Die Dienstaufsicht, die Kammern, die Notare, die
Literatur und gerade die Rechtsprechung sind berufen,
diese Kriterien auszufüllen. Der Senat kommt diesem Auf-
trag aber nicht ausreichend nach. Er entscheidet im Wege
einer doppelten Verneinung, dass nicht bereits eine voll-
ständige Abführung der Einnahmen aus dem Notariat an
die Sozietät in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts unzulässig ist. Er versäumt es, klar herauszu-
arbeiten, wann die Kriterien des § 9 Abs. 3 BNotO beein-
trächtigt sind und wann die Dienstaufsicht tätig werden
darf.

3. Gemäß Leitsatz 2 des Beschlusses ist die pauschale, also
undifferenzierte und wohl auch vollständige, Abführung
von Notargebühren an die Sozietät zulässig, wenn der
Notar einen angemessenen Gewinnanteil zurück erhält.
Der Verweis auf die konkreten Umstände des Einzelfalls
und die Angemessenheit für die Beurteilung der Frage, ob
der Anwaltsnotar noch sozietätsfähig ist oder ob schon
seine notariellen Amtspflichten gefährdet sind, ist richtig.

Jedoch relativiert der Senat die Klarheit dieser Feststellung
in drei etwas verunglückten Beispielen: Erstens begründet
jede Verbindung in einer Sozietät eine persönliche oder
wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen den Gesellschaf-
tern, betrachtet man nicht nur die Gewinnverteilung, son-
dern z.B. auch das Haftungsgefüge gerade bei Personen-
gesellschaften. Zweitens können die Einnahmen und Aus-
gaben des Notariats mittels einer berufsspezifischen, aber
konventionellen EDV präzise von denen der Anwaltschaft
unterschieden werden. Das betrifft die Rechnungsstellung
(KostO, RVG oder Zeitaufwand), das Material (Signatur-
karten, Stempel, Papier, Kopien), die Fachangestellten und
deren Arbeitsplätze sowie die Zuarbeit der assoziierten
Anwälte (jeweils Verrechnung nach Zeitaufwand). Drit-
tens werden bei einem Vermögensverfall feststehende Tat-
sachen bewertet, aus denen die Prognose abgeleitet wird,
ob das Publikum durch den Notar gefährdet ist. Sozietäts-
verträge zeigen ihre Wirkung aber erst in der Zukunft und
betreffen die Sozien selbst, nicht das Publikum. Überdies
kann ein Notar seinen Amtspflichten in einer Sozietät
pflichtgemäß nachkommen, obwohl er keinen Gewinn-
anteil erhält.

Selbst wenn die Beispiele passen würden, hat es der
Senat versäumt, handhabbare Eckpunkte für die Einzel-
fallbetrachtung aufzustellen. Er erläutert nicht, wann ein
Anteil am Gewinn im konkreten Einzelfall angemessen
sein kann. Die Entscheidung besagt nicht, eine Pro-Kopf-
Verteilung sei in jedem Fall zulässig. Vielmehr ergänzt der
Senat konsequent, an der Pro-Kopf-Verteilung war nur
deshalb nichts auszusetzen, weil konkrete Hinweise auf
eine Gefährdung der Unabhängigkeit und Neutralität
nicht vorlagen. Der Kopfschlüssel kann also genauso

zulässig und unzulässig sein wie ein anderer Verteilungs-
schlüssel. Deshalb müssten wohl auch im konkreten Ein-
zelfall Extremergebnisse mit einem Gewinnanteil Null
möglich sein, wobei zweifelhaft ist, ob der Senat dieses
mittragen würde.

Der Beschluss ist damit für die überwiegende Zahl der
Sozietätsverträge, die andere Verteilungsschlüssel als die
Pro-Kopf-Verteilung zum Inhalt haben und von der
Dienstaufsicht jahrzehntelang gebilligt wurden, zu abs-
trakt. Eine Verteilung ist auch angemessen, wenn der
Namensgeber der Sozietät und Notar a.D. einen weitaus
höheren Gewinn erhält als der mit ihm assoziierte, von
ihm ausgebildete Jungnotar. Abzugeltende Zuarbeit durch
assoziierte Anwälte ist bei komplexen Beurkundungen
die Regel, denkt man z.B. an spezielle Steuerklauseln,
Kaufpreisanpassungsmechanismen oder Fremdsprachen.
Wirtschaftlich gut situierte „Opa-Notare“ einer Sozietät,
die überwiegend anwaltlich, wissenschaftlich oder gar
nicht notariell tätig sind, müssen nicht zwingend mehr
verdienen, weil die Dienstaufsicht das als angemessen,
also gerecht, empfindet. Freiwilligkeit, Vertragsfreiheit,
Leistung, Sozietätsangehörigkeit, Potential, Umsatz und
Akquise müssen bei der Einzelfallbetrachtung berücksich-
tigt werden, was der Senat hätte klarmachen müssen.

4. Nicht geschadet hätte eine Nebenbemerkung des Senats,
dass dieses auch in Sozietäten anderer Rechtsform gilt.
Das notarielle Berufsrecht ist rechtsformunabhängig.

5. Offen bleibt nach Leitsatz 3, wann die Dienstaufsicht tätig
werden darf. Zwar gilt auch hier die Einzelfallbetrach-
tung, auch hierfür fehlt aber ein Leitfaden. Festzuhalten ist
also nur allgemein, dass der Dienstaufsicht eine generelle
Einsicht in Sozietätsverträge ohne konkreten Anlass ver-
sperrt ist. Die fehlende Kooperation der Sozietät, den
Sozietätsvertrag ohne weiteres vorzulegen, reicht hierzu
nicht aus. Der Senat muss sich insofern an seinem, wenn
auch verunglückten, Beispiel des Vermögensverfalls fest-
halten lassen.

6. Der Beschluss ist zu begrüßen, auch wenn viele prakti-
sche Fragen offen bleiben. Er stärkt das Berufsbild des
Notars gegenüber einer pauschalen Überprüfung der
Sozietätsverträge durch die Dienstaufsicht und gegenüber
der Anwaltschaft. Obwohl der Senat den Weg für eine
einzelfallbezogene Betrachtung herstellt, scheint er Ver-
tragsgestaltungen, die im konkreten Einzelfall wirtschaft-
lich und persönlich angemessen und fundiert sind, gene-
rell zu untersagen. Das wäre widersprüchlich. Die Recht-
sprechung und Literatur muss die richtigen Ansätze des
Beschlusses folglich noch ausgestalten. Dazu gehört, Zah-
lungsansprüchen von enttäuschten Sozien oder Erben aus
einem Verstoß eines Sozietätsvertrages gegen § 9 Abs. 3
BNotO frühzeitig einen Riegel vorzuschieben.

Rechtsanwalt Dr. Andreas Bohnenkamp, LL.M.,
Borken/Westfalen

Irreführende Bezeichnung als „Spezialist für Erbrecht“

BRAO § 43b; BORA § 7 Abs. 2; UWG § 3, § 5 Abs. 2 Nr. 3

*1. Die Bezeichnung „Spezialist für Erbrecht“ ist verwechslungs-
fähig mit der Bezeichnung „Fachanwalt für Erbrecht“.

*2. Auch unter Zugrundelegung des Verbraucherleitbildes eines
durchschnittlich informierten und verständigen Verbrauchers ist
das rechtsuchende Publikum nicht in der Lage, hinreichend zwi-
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes
wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze
nebst Anlagen Bezug genommen.

Aus den Gründen:

Die Klage ist zulässig und begründet. Die Bekl. ist nicht
berechtigt, als RA-AG im Rechtsverkehr aufzutreten. Denn sie
verstößt damit gegen §§ 3 und 5 Abs. 2 Nr. 3 UWG.

Im Einzelnen:

Der von der Kl. geltend gemachte Anspruch ist nicht verwirkt.
Die Tatsache, dass sich die Kl. gegenüber dem Registergericht
nicht zur Frage der Eintragungsfähigkeit der Bekl. ins Handels-
register äußerte, streitet nicht für die Bekl. Zunächst scheitert
die Verwirkungseinrede bereits daran, dass nicht allein die Kl.
bzw. die von ihr vertretenen RAinnen und RAe Schutzobjekt
des Irreführungsverbotes des UWG sind. Denn neben Wettbe-
werbserwägungen schützt das Irreführungsverbot auch und
zuvorderst die Verbraucherinteressen. Darüber hinaus sind die
Fragen der Eintragungsfähigkeit einer RA-AG und deren Teil-
nahme am Rechtsverkehr deutlich voneinander zu trennen, wie
noch zu zeigen sein wird.

Die Eintragung der Bekl. als RA-AG ins Handelsregister steht
der Wettbewerbswidrigkeit ihrer Marktteilnahme unter dieser
Firmenbezeichnung nicht entgegen. Letztlich streiten die Par-
teien nicht über die Frage der Eintragungsfähigkeit. Auch die
Auslegung des § 59c BRAO ist in diesem Zusammenhang
zweitrangig. Denn insoweit steht lediglich die Form der gesell-
schaftsrechtlichen Zusammenarbeit von RAinnen und RAen
und deren Zulassung in Rede, nicht aber die Frage, ob auch
Nichtanwälte über die Gründung einer Aktiengesellschaft
anwaltliche Dienstleistungen erbringen können Auch die von
der Bekl. angeführte Entscheidung des BGH v. 10.1.2005 (NJW
2005, 1568 ff.) besagt hierzu nichts anderes, befasst sich auch
diese Entscheidung zuvorderst mit der berufsrechtlichen Zulas-
sung von RA-Aktiengesellschaften. Interessanterweise gehen
jedoch sowohl diese Entscheidung als auch andere Veröffent-
lichungen zum Thema (vgl. etwa Henssler, NJW 2009, 950 ff.)
davon aus, dass in einer RA-AG sowohl Aktionäre als auch Vor-
stand mehrheitlich aus RAen bestehen, letztlich lediglich die
Form des Zusammenschlusses von RAen problematisiert wird.
So beschreibt auch der BGH (a.a.O., 1571) als eine der
Voraussetzungen der Zulassung der RA-AG, dass der Kreis der
Aktionäre auf in der Gesellschaft tätige RAe zu beschränken ist.

All diese Voraussetzungen erfüllt die Bekl. nicht. Weder ihrem
Vorstand noch dem Kreis ihrer Aktionäre gehören RAinnen
oder RAe an. Derzeit verfügt sie nicht einmal über angestellte
RAe.

Damit täuscht sie grundlegend
über ihre Identität. Nach Auffas-
sung der Kammer erwartet derje-
nige, der mit einer RA-AG in

Kontakt tritt, um sich beraten zu lassen, dass er von dieser
auch vertreten werden kann, was im Falle der Bekl. unstreitig
nicht der Fall ist. Auch für den Fall fehlender Postulationsfähig-
keit der AG selbst erwartet der Rechtsuchende doch zumin-
dest, von Aktionären bzw. Vorständen vertreten werden zu
können. Auch dies ist im Falle der Bekl. nicht gewährleistet.
Selbst wenn man aber noch einen Schritt weiter gehen und die
Erwartung des Rechtsuchenden dahingehend einschränken
würde, dass er auch mit der Vertretung durch eine/n ange-
stellte/n RA/in rechnet, so geht er doch zumindest davon aus,
dass dann deren/dessen Arbeitgeber dem rechtsberatenden
Beruf angehört. Aber auch in dieser Erwartung würde er bei
der Bekl. enttäuscht.

Ferner spiegelt die Bekl. mit ihrer
Firmierung eine gewisse Leis-
tungsfähigkeit vor, die sie nicht
erfüllt. Die Erwartung des Recht-
suchenden geht, insoweit folgt die Kammer dem Vortrag der
Kl., dahin, dass in einer RA-AG RAe zusammengeschlossen
sind, wobei der Zusammenschluss auch eine gewisse Speziali-
sierung ermöglicht. Der Rechtsuchende, der in Kontakt zu einer
RA-AG tritt, erwartet hier, dass er eine mit der für ihn wesentli-
chen Rechtsmaterie besonders vertraute Person findet. Diese
Erwartung würde die Bekl. nicht einmal ansatzweise erfüllen
können. Derzeit wäre sie lediglich in der Lage, anwaltliche
Hilfe zu vermitteln. Aber auch für den Fall der Anstellung ein-
zelner Anwälte wäre die Erfüllung der Erwartung des Rechtsu-
chenden wohl kaum möglich.

Nach Auffassung der Kammer fällt weiter ins Gewicht, dass der
besondere Vertrauensschutz, den das RA-Mandat im Falle der
Bekl., wenn ein Mandatsverhältnis zu einem bei ihr angestell-
ten RA zustande käme, nicht gewährleistet wäre.

Zwar sieht die Satzung der Bekl.
in § 4 lit. a) vor, dass die Rechts-
beratung unabhängig und eigen-
verantwortlich unter Beachtung

des anwaltlichen Berufsrechts zu erfolgen habe. Mag dies bei
der Ausübung des Mandats so gewollt sein, ergeben sich aber
dennoch Schwierigkeiten in der Form, dass Nichtanwälte den
angestellten Anwälten gegenüber zumindest in wirtschaftlichen
Belangen weisungsbefugt wären, beginnend mit der Ausstat-
tung des Arbeitsplatzes bis hin zur „wirtschaftlichen“ Führung
des Mandates. Auch Geheimhaltungsfragen wären tangiert.
Selbst wenn die Vertraulichkeit des Mandates im engeren Sinne
gewährleistet wäre, so würde allein die Tatsache der Mandats-
aufnahme wie auch der Gegenstandswert des einzelnen Man-
dats Personen bekannt, die nicht der anwaltlichen Schweige-
pflicht unterliegen und bei denen der vertrauensvolle Umgang
mit den bekannt gewordenen Daten nicht gewährleistet wäre.
Der Rechtsuchende geht jedoch davon aus, dass umfassend
alle Fragen im Zusammenhang mit dem erteilten Mandat dem
anwaltlichen Standesrecht entsprechend behandelt werden.
Auch in dieser Erwartung würde er im Falle der Bekl. ent-
täuscht.

Aus alledem folgt, dass die Teilnahme am Rechtsverkehr in
Form anwaltlicher Tätigkeit durch eine RA-AG wettbewerbs-
rechtlich nicht zuzulassen ist, wenn wie hier weder Aktionäre
noch Vorstand den rechtsberatenden Berufen angehören. Die
Bekl. war deshalb zur Unterlassung zu verurteilen.

Unzulässige Verwendung der Bezeichnung „Spezialist“
durch einen Rechtsbeistand

BORA § 7 Abs. 1 Satz 2; UWG § 3, § 5 Abs. 1 Nr. 3

*Die Bezeichnung als Spezialist für Insolvenzrecht und Sozial-
recht ist irreführend, wenn ein Berufsträger über diese beiden
Bezeichnungen hinaus weitere zahlreiche Tätigkeitsschwerpunkte
für sich in Anspruch nimmt. Von einem Spezialisten erwartet das
rechtsuchende Publikum, dass sich dieser unter Ausschluss ande-
rer Gebiete schwerpunktmäßig mit seinen Spezialgebieten
befasst.

LG Köln, Urt. v. 26.11.2009 – 31 O 329/09

Volltext unter www.brak-mitteilungen.de

Täuschung über die
Identität

Irreführung bzgl. der
Leistungsfähigkeit

Kein Vertrauensschutz
gewährleistet
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ziert werden – auch darüber informiert
die Tagung am 24. Juli.

Aus dem Programm:

• Konfliktbegleitung und -vermittlung
als anwaltliche Aufgabe

• Vergütung, Kosten, Marketing – Zum
Mehrwert alternativer Konfliktlösung
für den Rechtsanwalt

• Der Rechtsanwalt als Konfliktmana-
ger: Rechtliche Vorgaben für eine dif-
ferenzierte Konfliktbehandlung

• Alternative Konfliktlösung und Rechts-
schutzversicherung

• Innovatives Konfliktmanagement in
der Wirtschaft

• Recht und fair play – Initiativen der
Industrie- und Handelskammern

• Für jeden Konflikt das richtige Verfah-
ren: Neue Methoden für Baustreitig-
keiten und für die Konfliktklärung im
Wirtschaftsbereich

• Die (erlernbare) Kunst des koopera-
tiven Verhandelns

• Wirtschaftsmediation – Methodik, An-
wendungsbereich, Chancen und
Grenzen

• Schiedsgutachten und andere Formen
sachkundiger Bewertung durch Drit-
te.

Die Tagung findet am 24.7.2010 von
10.30–17.15 Uhr in Erlangen, Siemens
Trainings-Center, statt. Veranstalter:
Campus für wissenschaftliche Weiterbil-
dung der Universität Erlangen-Nürnberg.
Teilnahmegebühr 95 EURO (inkl. Mit-
tagessen, Getränke, Tagungsunterlagen,
Bescheinigung). Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt; es empfiehlt sich daher eine
frühzeitige Anmeldung.

Nähere Informationen und Anmeldefor-
mulare können Sie abrufen unter http://
www.uni-erlangen.de/weiterbildung/
veranstaltungen/ oder anfordern unter
Tel. 09 13 1 85-25 86 7 oder
Fax 09 13 1 85-25 86 9

dem Mandanten, sondern auch ihnen
bieten: Wesentlich wirtschaftlichere
Mandatsbearbeitung, hohe Mandanten-
zufriedenheit und -bindung, Reputation
und persönliche Befriedigung.

Die optimale Konfliktbehandlung muss
schon bei der Vertragsgestaltung ange-
legt und bei der Beratung und Begleitung
des Mandanten umgesetzt werden. Dies
setzt Vertrautheit mit den Methoden der
alternativen Konfliktlösung voraus. Der
anwaltliche Berater muss nicht nur wis-
sen, welche Methoden es gibt, sondern
auch welche im konkreten Fall die richti-
ge ist, wie man das entsprechende Ver-
fahren in Gang setzt und durchführt,
welche rechtlichen und wirtschaftlichen
Aspekte dabei zu beachten sind.

In der Praxis bestehen hier noch große
Informationsdefizite.

Der Campus für wissenschaftliche Wei-
terbildung der Universität Erlangen-
Nürnberg veranstaltet daher am 24. Juli
2010 eine Fortbildungstagung, bei der
erfahrene Praktiker aus erster Hand über
die Möglichkeiten und Anwendungsfel-
der der alternativen Konfliktlösung be-
richten werden.

Adressaten sind Wirtschaftsjuristen,
Rechtsanwälte, Notare sowie alle Selbst-
ständigen und Freiberufler, die sich über
effizientes Konfliktmanagement infor-
mieren wollen. Sie werden einen umfas-
senden Überblick über das breite Spek-
trum der Alternativen Konfliktlösung be-
kommen – mit vertiefter Behandlung der
rechtlichen, wirtschaftlichen und metho-
dischen Aspekte.

Für die Angehörigen der rechtsberaten-
den Berufe wird dadurch auch der Blick
auf neue Betätigungsfelder geöffnet, wie
z.B. Konflikte, die aus Furcht vor einer
gerichtlichen Auseinandersetzung unbe-
handelt geblieben wären. Außerdem
kann über Konfliktmanagement nicht
nur beraten, es kann auch selbst prakti-

Prof. Dr. Dr. Joseph Duss von Werdt. Ins-
gesamt 8 Workshops mit jeweils zwei
Referenten bieten über den Tag verteilt
ein Podium für angeregte Diskussionen
auch unterschiedlicher Meinungen.

Den Abschluss findet der Kongress im
Plenum mit der Auswertung der Work-
shops und einem Schlussvortrag von
Prof. Dr. Ekkehard Becker-Eberhardt,
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und
Zivilprozessrecht sowie Institut für
Anwaltsrecht der Universität Leipzig.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.mediation-der-kongress.de.

Fußballweltmeisterschaft der
Anwälte

Gastgeber und Austragungsort für die
15. Mundiavocat 2010 ist Antalya an der
türkischen Riviera. Vom 28. Mai bis zum
6. Juni 2010 werden voraussichtlich über
1.500 Rechtsanwälte aus mehr als 40
Nationen ihre Robe gegen das Trikot tau-
schen. Die Fußballweltmeisterschaft der
Anwälte findet alle zwei Jahre statt und
richtet sich ausschließlich an Rechtsan-
wälte. Bisher haben sich 21 Teams fest
angemeldet, mit mehr als 30 weiteren
wird gerechnet. Weitere Informationen
finden Sie auf der Seite www.
mundiavocat.de.

Alternative Konfliktlösung –
Neue Perspektiven für die

Anwaltschaft

Weltweit setzt sich immer mehr der
Trend durch, Konflikte nicht in den For-
men der streitigen Auseinandersetzung
vor Gericht, sondern wesentlich schnel-
ler, schonender und interessengerechter
mit Hilfe eines sehr differenzierten Sys-
tems alternativer Methoden zu lösen.
Besonders die Wirtschaft bedient sich
dieser Verfahren, die, da in den USA ent-
wickelt, Bezeichnungen wie Conciliati-
on, Mediation, Evaluation und Adjudica-
tion tragen und unter dem Begriff „ADR
– Alternative Dispute Resolution“ (alter-
native Streitbeilegung) zusammengefasst
werden.

Längst haben die Grundgedanken der
ADR auch Eingang in unser Rechtssys-
tem gefunden. Es gibt bereits gesetzliche
Vorschriften, weitere sind in Vorberei-
tung. Staatliche Stellen, Kammern und
freie Verbände haben Strukturen und
Institutionen geschaffen, mit deren Hilfe
die alternative Konfliktlösung gefördert
werden soll.

Zunehmend erkennen auch die Angehö-
rigen der rechtsberatenden Berufe, wel-
che Chancen diese Verfahren nicht nur

Eine weitere riesige Kanzleiunterstützung!
Loggen Sie sich ein in Ihre einzigartige neue Wissensplattform,

die Ihnen Zeit für das Wesentliche schafft.
Denn es ist genial, schneller zu sein als andere.

Gewusst wie!

www.kanzleifachwissen24.de
Verlagshaus Konstanze Halt, Rotdornweg 9, 26532 Großheide, Tel. 04936/917813

Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe liegen die Prospekte „Die Zeit – Frühjahrsbeilage“ sowie „An-
walt-Suchservice“ bei. Teilen dieser Ausgabe liegen die Prospekte „Walbusch“,
„Mey & Edlich“, „Büroplus Bürobedarf“ sowie „Juris GmbH“ bei.
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